
In der Senatssitzung am 24. August 2021 beschlossene Fassung 

Senator für Inneres Bremen, den 17. August 2021 
 

Vorlage 
für die Sitzung des Senats am 24.08.2021 

 
Verwaltungsabkommen 

zur Finanzierung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder 
(GGL-Finanzierungsabkommen) 

A. Problem 
Der am 1. Juli 2021 in allen Ländern in Kraft getretene Staatsvertrag zur 
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021) sieht in 
seinem § 27a ff. die Errichtung einer Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder 
in Sachsen-Anhalt als Anstalt öffentlichen Rechts vor. Die Errichtung der Anstalt ist 
zum 1. Juli 2021 erfolgt und hat ihren Sitz ist Halle (Saale). Organe der Anstalt sind 
der Verwaltungsrat und der Vorstand. 
In erster Linie wird die Anstalt als Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde für 
länderübergreifende Glücksspielangebote insbesondere im Internet zuständig sein. 
Dies beinhaltet diejenigen Aufgaben, die bisher und während der Übergangszeit bis 
zum 31.12.2022 von einzelnen Bundesländern im ländereinheitlichen Verfahren für 
alle Länder wahrgenommen werden. Bis zu diesem Datum besteht zur Erfüllung der 
ländereinheitlich wahrgenommenen Aufgaben das Glücksspielkollegium der 
Länder. Die Aufgaben gemäß § 27e GlüStV 2021 werden der Gemeinsamen 
Glücksspielbehörde der Länder sukzessive übertragen: 
Seit Juli 2021 ist die Anstalt zunächst für die Beobachtung der Entwicklung des 
Glücksspielmarktes und der Glücksspielforschung sowie für die Förderung der 
Glücksspielforschung zuständig. Ab Juli 2022 wird die Anstalt die Aufgaben der 
Zahlungsunterbindung und des IP-Blockings übernehmen. Ab Januar 2023 werden 
die übrigen Aufgaben – insbesondere die Erteilung glücksspielrechtlicher 
Erlaubnisse und die Aufsicht – auf die Anstalt übergehen. Die Aufgabe der 
Verwaltung des zentralen spielformübergreifenden Sperrsystems (Sperrdatei) wird 
auch nach Januar 2023 bei Hessen verbleiben; eine entsprechende Vereinbarung 
haben die Staats- und Senatskanzleien einstimmig geschlossen und eine 
entsprechende Anpassung des Staatsvertrags wird erfolgen. 
Das Land Sachsen-Anhalt ist nach dem GlüStV 2021 in der Zeit vom 1. Juli 2021 
bis zum 31. Dezember 2022 übergangsweise bundesweit zuständig für 

1.1. die Erteilung einer Erlaubnis zur Veranstaltung von Online-Poker 
einschließlich der Aufsicht nach § 27p Abs. 1 Nr. 3, § 9a Abs. 1 Nr. 3 u. Abs. 
2 GlüStV 2021, 
1.2. die Erteilung einer Erlaubnis zur Veranstaltung von virtuellen 
Automatenspielen einschließlich der Aufsicht nach § 27p Abs. 1 Nr. 3, § 9a 
Abs. 1 Nr. 3 u. Abs. 2 2021, 
1.3. die Auswertung von Safe-Server-Systemen im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung von Online-Poker und virtuellem Automatenspiel nach § 



27p Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 6i Abs. 2 GlüStV 2021, 
1.4. die Ergreifung von Maßnahmen der Glücksspielaufsicht wegen 
unerlaubten öffentlichen Glücksspiels, das in mehr als einem Land 
angeboten wird und der Werbung hierfür, welche im Internet in mehr als 
einem Land angeboten wird, nach § 27p Abs. 2 GlüStV 2021, 
1.5. die Sperrung unerlaubter Glücksspielangebote (IP-Blocking) nach § 
27p Abs. 2 i. V. m. §§ 9a Abs. 3 Nr. 1, 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 GlüStV 2021, 
1.6. die Führung und Veröffentlichung einer amtlichen Liste, in der die 
Veranstalter und Vermittler aufgeführt werden, die über eine Erlaubnis 
verfügen - White List – nach § 27p Abs. 3 i. V. m. § 9 Abs. 8 GlüStV 2021, 
1.7. die Führung der Limitdatei (§ 6c Abs. 4 GlüStV 2021) nach § 27p Abs. 
4 Nr. 2 i. V. m. § 27f Abs. 4 GlüStV 2021, 
1.8. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen Spiels im Internet 
bei mehreren Anbietern – „Aktivitätendatei“ (§ 6h Abs. 2 GlüStV 2021) - nach 
§ 27p Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 27f Abs. 4 i. V. m. GlüStV 2021, 
1.9. die Festsetzung von Rahmenregelungen bei der Festsetzung eines 
abweichenden Höchstbetrages für das Einzahlungslimit von Anbietern von 
Online-Casinospielen nach § 27p Abs. 10 S. 2 i. V. m. § 6c Abs. 1 S. 5 GlüStV 
2021 und 
1.10. die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 28 Abs. 
4 GlüStV 2021. 

 
§ 27c GlüStV 2021 sieht vor, dass die Einzelheiten der Finanzierung der Anstalt in 
einem Verwaltungsabkommen geregelt werden. Das Verwaltungsabkommen zur 
Finanzierung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL-
Finanzierungsabkommen) wurde auf der Grundlage des § 27c GlüStV 2021 
abgestimmt. Das GGL-Finanzierungsabkommen sieht sowohl Regelungen zur 
Finanzierung der GGL als auch eine Regelung zur Abrechnung der dem Land 
Sachsen-Anhalt bis zum 30. September 2021 entstandenen Personal- und 
Sachkosten für die Aufbauphase vor. 
Die Voraussetzungen für das GGL-Finanzierungsabkommen sollen spätestens bis 
Anfang September durch die Länder sichergestellt werden, um dann im 
Umlaufverfahren von den Innenminister:innen und Innensenatoren der Länder 
beschlossen werden zu können. 
 
B. Lösung 
Der Senat stimmt der Unterzeichnung des GGL-Finanzierungsabkommens durch 
den Senator für Inneres zu. 
 
C. Alternativen 
Werden nicht empfohlen. 
  



D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 
Der Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland hat 
keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen. Dies gilt auch 
für das GGL-Finanzierungsabkommen. 
Es ist nachgewiesen, dass Männer generell häufiger als Frauen Glücksspiel-
angebote wahrnehmen. 
Durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 ergeben sich Mehrkosten, die darauf 
beruhen, dass die Länder die Kosten der Gemeinsamen Glücksspielbehörde 
gemeinsam tragen. Die Länder haben sich dazu verpflichtet, Sachsen-Anhalt als 
Sitzland der Anstalt beim Aufbau der Anstalt und der Dateien (Limitdatei, 
Aktivitätendatei) finanziell zu unterstützen. Es ist vorgesehen, dass die Länder 
jährlich die nach dem vom Verwaltungsrat einstimmig zu beschließenden 
Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel entsprechend dem Königsteiner Schlüssel 
anteilig bereitstellen. 
Die durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 zu erwartenden 
Einnahmeveränderungen bzw. Kosten sind bis auf die vorgenannte 
Anfangsfinanzierung derzeit nicht zu prognostizieren. 
Es ist mit Einnahmen insbesondere nach §§ 6c Abs. 10, 6h Abs. 8 und 9 Abs. 4 
GlüStV 2021 zu rechnen, deren Höhe für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 
2021 nicht abzuschätzen ist. Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
werden Einnahmen in Höhe von 682.000 Euro geschätzt. 
In dem von den Ländern einstimmig beschlossenen Wirtschaftsplan für die Jahre 
2021 und 2022 hat Sachsen-Anhalt Kosten für den Zeitraum vom 1.7.2021 bis zum 
31.12.2021 in Höhe von 1.902.600 Euro und für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 
31.12.2022 in Höhe von 4.780.000 Euro veranschlagt.  
Die Einnahmen und die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel 2019 auf 
die Länder aufgeteilt. Hieraus ergibt sich ein Anteil Bremens an den Kosten für das 
Jahr 2021 in Höhe von 18.146,81 Euro und für das Jahr 2022 in Höhe von 45.591,16 
Euro. Die dargestellten Mehrkosten werden gemäß § 14 Bremisches 
Glücksspielgesetz (BremGlüG) aus den Einnahmen nach §§ 11 und 13 BremGlüG 
vor Verteilung nach § 12 BremGlüG refinanziert. Eine finanzielle Belastung für den 
Haushalt des Landes bzw. der Stadtgemeinde Bremen entsteht demnach nicht. 

E. Beteiligung / Abstimmung 
Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei und dem Senator für Finanzen abgestimmt. 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz 

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung im zentralen elektronischen Infor-
mationsregister geeignet. 

G. Beschluss 

Der Senat nimmt das „Verwaltungsabkommens zur Finanzierung der Gemeinsamen 
Glücksspielbehörde der Länder“ zur Kenntnis und ermächtigt den Senator für 
Inneres zur Unterzeichnung. 
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